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Für privilegierte Biogasanlagen gilt eine Begrenzung des erzeugten 

Biogases von 2,3 Mio Nm³/a. Um die Einhaltung dieser Grenze zu 

kontrollieren, fordern die Genehmigungsbehörden einen Nachweis 

mit dafür geeigneten Messverfahren.

Folgende generelle Randbedingungen sind bei der Auswahl eines geeigne-

ten Messverfahrens zu berücksichtigen:

1) Hinreichend genaue Messung, reproduzierbar

2) Das Messverfahren muss unempfindlich gegen Verschmutzung 

 und Feuchtigkeit sein, da auch nach einer Gasaufbereitung, z. B.  

	 beim	oder	nach	dem	Aktivkohlefilterwechsel,	Kohlestaub		 	

 oder feuchtes Biogas die Messwerterfassung beeinträchtigen   

 kann (Es kann z. B. zur Zerstörung von Walzenzählern kommen)

3) Messmittel unempfindlich gegen Witterungseinflüsse

4) Messwerte direkt vor Ort ablesbar

5) Manipulationssichere Messung

6) Pufferung der Messmittel und Messwerterfassung mittels USV 

 (Batteriepuffer) bei Stromunterbrechung, wenn der über die 

 Fackel verbrauchte Biogasmassenstrom mit erfasst werden soll.

Ein Messverfahren, welches diese Anforderungen in sich vereint, ist das 

Ultraschallmessverfahren. Dieses Verfahren misst berührungslos (und ist 

somit	 unempfindlich	 gegen	Verschmutzung	 und	 Feuchtigkeit)	mit	 einer	

Messunsicherheit ab Werk unter 1,5 %. 

Hochgenaues Verfahren
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KWK / Fernwärme / Heizungsbau

E-Technik / Automatisierung

BHKW-Wartung

Gülletechnik

KWK / Fernwärme / Heizungsbau

E-Technik / Automatisierung

BHKW-Wartung

Gülletechnik
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Ihre Vorteile bei der Ausführung durch bwe:

KWK / Fernwärme / Heizungsbau

E-Technik / Automatisierung

BHKW-Wartung

Gülletechnik


